
Ausstellungsbedingungen Kulturwerkstatt HAUS 10 (7/2010) 
 
Ausstellungsdauer: 

Die Ausstellungsdauer beträgt jeweils drei Wochenenden. 
Öffnungszeiten: Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr 
Sonn- (und evtl. Feiertag) 10.00 – 18.00 Uhr. 
Es können außerhalb der normalen Öffnungszeiten, nach Absprache mit dem Aussteller und der ARGE Haus 10, 
kleinere kulturelle Veranstaltungen (wie z.B. Lesungen ) während einer Ausstellung stattfinden. 
Versicherung: 

Eine Ausstellungsversicherung oder Haftung unsererseits besteht zur Zeit nicht. Jeder Künstler trägt für 
seine Ausstellung selbst die Verantwortung. 
Aufsichten: 
Ausstellungsaufsichten werden zu gleichen Teilen von den Ausstellern und der Kulturwerkstatt HAUS 10 
getragen. Ist dies von Seiten der Aussteller nicht möglich, werden pro Aufsichtsstunde € 7,00 in 
Absprache mit der Arbeitsgemeinschaft HAUS 10 verrechnet. 
Zuschüsse: 
Jede Ausstellung wird mit € 410,00 bezuschusst (€ 100,00 werden hiervon als Kaution bis Ende der 
Ausstellung einbehalten). Erwartet wird die Anfertigung einer künstlerisch gestalteten Einladungskarte und 
wenn möglich eines Plakates (3 Stück). Adresse und Logo der Kulturwerkstatt Haus 10, sowie unsere 
Web- und Email-Adresse müssen auf Karte wie auf Plakat gut sichtbar eingebunden sein. Das Logo kann 
bei Bedarf als Datei bei den Ausrichtern angefordert werden. Die Einladungskarten werden auf Kosten der 
Kulturwerkstatt HAUS 10 an ca. 400 Adressen verschickt, weitere 300 Stück werden zu Werbezwecken 
benötigt (genaue Anzahl bitte erfragen). Die Adressetiketten werden von der Kulturwerkstatt HAUS 10 
gestellt; Privatadressen der Aussteller werden bis zu 50 Stück übernommen (nur möglich bei gedruckten 
und nach Postleitzahlen sortierten Adressen). Versandvorbereitung (evtl. Kuvertieren und Adressieren) 
obliegt den Künstlern, der Versand erfolgt über die Kulturwerkstatt HAUS 10. Der Zuschuss kann bei der 
Arbeitsgemeinschaft HAUS 10 abgerufen werden, er betrifft nicht Kurzausstellungen. 
Hängung: 

Zur Hängung der Exponate sind Hängeleisten vorhanden, Hängeschnüre und Haken können wir nicht zur 
Verfügung stellen. Bei Verwendung von Nägeln oder Klebestreifen müssen Wandschäden vom Aussteller 
behoben werden. Die Ausstellungsräume müssen drei Tage nach Ausstellungsende in dem ursprünglichen 
Zustand besenrein übergeben werden. 
Verkaufserlös: 
Bei Verkauf von Ausstellungsstücken gehen 15% der Verkaufssumme an die Kulturwerkstatt HAUS 10. 
Veröffentlichungen: 
Die Aussteller werden gebeten, Unterlagen (Texte sowie Fotos) zu Ihrer Person und Ihren Werken, sowie 
eine Kurzbeschreibung der Ausstellung in Form einer CD oder PDF-Datei rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, mit 
der Erlaubnis, dass diese insgesamt oder in Auszügen zur Veröffentlichung in Presse, Internet und unserem 
gedruckten Jahresprogramm benutzt werden können. 
Ablauf: 
Der Aussteller ist für die Ausstellung eigenverantwortlich. Dies betrifft den Aufbau, die Presseunterlagen 
für die Ausstellung, die Gestaltung der Vernissage, der Abbau etc. Der Organisationsausschuss der 
Kulturwerkstatt ist beratend tätig. Jedem Aussteller steht vor und während der Ausstellung ein Mitglied 
der ARGE zur Verfügung. Für die Dauer des Aufbaus und bis zum Abbau der Ausstellung erhält der 
Aussteller einen Schlüssel für Haus 10, der bei Beendigung persönlich wieder abzugeben ist. Der 
Aussteller haftet bei Verlust. 
Ansprechpartner sind die Mitglieder der ARGE (Arbeitsgemeinschaft) HAUS 10: 
Bettina Elsässer−Max Tel. 08142-54573 bettina.elsaesser-max@freenet.de 
Mobil 0177-3261889 
Ruth Strähhuber Tel. 08141-357290 ruth@straehhuber.de 
Stefanusstraße 24, Mobil 0171-5286026 
82216 Stefansberg 
Monique Marxreiter 
Klosteranger 8a 
82256 Fürstenfeldbruck Tel. 08141−21364 moniquemarxreiter@yahoo.de 
Versandadresse 
Kulturwerkstatt HAUS 10 – Kloster Fürstenfeld 10 b – 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 08141-41448 Email: haus10-ffb@web.de 
www.kulturwerkstatthaus10.de 


